
Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden Schopfheim 1

Beleganforderungen:



Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden Schopfheim 2

Beleganforderungen:

 Es muss immer ein Originalbeleg vorgelegt werden (keine Kopie).

 Es dürfen keine handschriftlichen Änderungen vorgenommen 

werden (bspw. keine durchgestrichenen Beträge wegen privater 

Einkäufe).

 Bei Geschenken und Bewirtungen ist das entsprechende 

Formular zu verwenden.

Bei Belegen unter 250 EUR ist die Anforderung wie folgt:

 Lieferant ist mit vollständigem Namen und Adresse deutlich zu 

erkennen

 Datum

 Art und Umfang der Lieferung oder Dienstleistung

 Steuersatz (7% oder 19%) bzw. Verweis auf 

Kleinunternehmerregelung

 Gesamtsumme


